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Die Stadt Leipzig erlässt in ihrer Eigenschaft als zuständige Behörde 
nach § 13 Abs. 2 PolVO folgende

Allgemeinverfügung

Für die Stadt Leipzig werden folgende Maßnahmen angeordnet:

1. Während der Fußball-Europameisterschaft vom 11. Juni 2021 bis 11. 
Juli 2021 dürfen die im Stadtgebiet befindlichen Gaststätten, die über 
einen erlaubten Freiflächenbetrieb verfügen, die Außenbeschallung 
auf den Gaststättenfreiflächen zum Zwecke der öffentlichen Direkt-
übertragung von Spielen der Fußball-Europameisterschaft, deren 
Anfangszeit bis 21 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit, MESZ) liegt, 
bis 60 Minuten nach Spielende ausdehnen. Hierbei sind die Anlagen 
auf den Gaststättenfreiflächen so zu errichten und zu betreiben, 
dass die Immissionsrichtwerte nach § 2 Abs. 2 der Achtzehnten Ver-
ordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Sportanlagenlärmschutzverordnung – 18. BImSchV) auch unter 
Einrechnung der Geräuschimmissionen anderer solcher Anlagen 
nicht überschritten werden.

2. Für diese Ausnahmegenehmigung werden folgende Anordnungen 
getroffen:

2.1 Tongeräte mit Ausnahme jener Geräte, die der Direktübertragung 
dienen, dürfen nicht benutzt werden.

2.2 Die Lautsprechereinrichtungen sind so auszurichten, dass die 
Beschallung der Nachbarschaft so gering wie möglich erfolgt und 
insbesondere die nächstgelegenen Wohnhäuser nicht direkt be-
schallt werden.

2.3 Fanfaren, Trommeln, Trillerpfeifen, Combinho und ähnliche lärm-
erzeugende Instrumente und Geräte dürfen nicht benutzt werden.

2.3 Bis höchstens 60 Minuten nach dem Schlusspfiff ist die Übertragung 
von Kommentaren und Spielanalysen erlaubt.

2.4 Bei dem Betrieb der Gaststättenfreiflächen sind die Corona-Schutz-
Regelungen der jeweils geltenden Sächsischen Corona-Schutz-Ver-
ordnung (SächsCoronaSchVO) und der ebenfalls jeweils geltenden 
Allgemeinverfügung zur Anordnung von Hygieneauflagen zur 
Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus Krankheit-2019 
(COVID-19) einzuhalten. Die jeweiligen Regelungen können unter 
www.coronavirus.sachsen.de im Bereich „Amtliche Bekanntma-
chungen“ eingesehen werden.

3. Für diese Allgemeinverfügung wird die sofortige Vollziehung nach 
§ 80 Abs. 2 Nummer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
angeordnet.

4. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft und gilt bis auf Widerruf.

  Wird sie nicht widerrufen, tritt sie mit Ablauf des 12. Juli 2021, 1.00 
Uhr außer Kraft. ■

Leipzig, 11.06.2021

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

 Vollzug der Polizeiverordnung über öffentliche  
Sicherheit und Ordnung in der Stadt Leipzig (PolVO)

hier:
Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig zu öffentlichen Fernseh- 

darbietungen im Freien anlässlich der Fußball-Europameisterschaft 2021

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig in 
04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, Sitzanschrift (Besucheranschrift: 
Ordnungsamt, Sicherheitsbehörde, Prager Straße 118-136, 04137 Leip-
zig) Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in 
elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) eingelegt werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten 
zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter ordnungsamt@leipzig.de durch E-Mail 

mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 2 S. 2, 3 
VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Hinweise:
Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 1 Sächsisches Verwaltungs-
verfahrens- und Verwaltungszustellungsgesetz (SächsVwVfZG) 
i. V. m. § 41 Abs. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) öffentlich 
bekannt gegeben, da eine Bekanntgabe an die Beteiligten aufgrund 
der Sachlage untunlich ist. Die öffentliche Bekanntgabe erfolgt gemäß 
§§ 1 SächsVwVfZG, 41 Abs. 4 VwVfG i. V. m. §§ 1 und 2 der Satzung 
der Stadt Leipzig über die Form der öffentlichen Bekanntmachung 
und der ortsüblichen Bekanntgabe (Bekanntmachungssatzung) vom 
24.03.2021 durch die öffentliche Bekanntmachung dieser Allgemein-
verfügung in der elektronischen Ausgabe des Amtsblattes der Stadt 
Leipzig auf der Internetseite der Stadt Leipzig unter https://www.
leipzig.de/amtsblatt. Jedermann kann unentgeltlich Ausdrucke des 
elektronischen Amtsblattes der Stadt Leipzig, während der allgemeinen 
Öffnungszeiten erhalten oder in öffentlichen Einrichtungen der Stadt 
Leipzig auf die Publikation zugreifen. Ferner besteht die Möglichkeit 
der Zusendung von Ausdrucken gegen Kostenersatz des Versandes.

Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG i. V. 
m. § 2 Abs. 2 der Bekanntmachungssatzung am Tag nach der ortsüb-
lichen Bekanntmachung als bekannt gegeben.

http://www.coronavirus.sachsen.de
mailto:ordnungsamt@leipzig.de
mailto:info@leipzig.de-mail.de
https://www.leipzig.de/amtsblatt
https://www.leipzig.de/amtsblatt
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Eröffnung und Begrüßung; 
Feststellung der Beschlussfähigkeit; 
Feststellung der Tagesordnung; 
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung; 
Niederschrift; 
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 24.03.2021; 
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 25.03.2021 (Fortsetzung vom 

24.03.2021); 
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 31.03.2021 (Beschlussfassung 

Haushalt); 
- Beschlussprotokoll der Sitzung vom 19.05.2021; 
Eilentscheidung des Oberbürgermeisters; 
Mandatsveränderungen; 
Einwohneranfragen (werden schriftlich beantwortet); 
- Ersatz für ausgefallenen Schwimmunterricht für Leipziger Grund-

schüler; Einreicher: Antje Ufken
- Informationspolitik in Bezug auf Informationsfreiheitssatzung der 

Stadt Leipzig; Einreicher: Christoph Meißner
- Ausbau der Stadt und die damit verbundenen umweltbelastenden 

Emissionen sowie Gegensteuerungsmaßnahmen; Einreicher: Maik 
Stahl

- Parksituation Elsterstraße; Einreicher: Heidi Streifling
-  Stand der Planung sowie zu den Kosten bei den drei neuen in 

Leipzig geplanten Museen Naturkundemuseum, Sportmuseum 
und jüdisches Museum; Einreicher: Dieter Krause

-  Umsetzung von Stadtratsbeschlüssen aus dem Jahr 2019 - Aus-
bau der Reiterallee in Abtnaundorf zu einem Radweg; Einreicher: 
Ansbert Maciejewski

Petitionen (werden nach TOP Einwohneranfragen aufgerufen); 
- Schlobachshof – Kein Abriss ohne Konzept; Einreicher: Petitions-

ausschuss
- Petition gegen die weitere Bebauung von Blockinnenbereichen/

Innen-Carrées in Leipzig; 
- Petition nach § 12 SächsGemO zur Ablehnung der Forderung der 

Grünen nach 48 (!) neuen Stellen für Klimaschutz und Klimaschutz-
anpassung / Verlegung des Fachbereichs Klima- und Umweltschutz 
vom Dezernat für Ordnung, Sport und Umwelt ins Dezernat für 
Wirtschaft, Energie, Umwelt und Arbeit; 

- Petition zur Äußeren Mühlenstraße, 04159 Lützschena-Stahmeln, 
Staub-/Feinstaubbelastung; 

- Maßnahmen gegen die Feinstaubbelastung in Leipzig; 
Besetzung von Gremien; 
- Information zur Besetzung der beschließenden und beratenden Aus-

schüsse und des Ältestenrates durch die Fraktionen (14. Änderung); 
- Beirat für Gleichstellung (8. Änderung); 
- Kleingartenbeirat (3. Änderung); 
Wahl und Entsendung der Vertreter der Stadt Leipzig in Aufsichts-
räte, Zweckverbände und Gremien, in denen die Stadt Mitglied ist; 
Personalangelegenheiten; 
- Personalangelegenheit nach § 8 Abs. 3 der Hauptsatzung – Be-

auftragte für Menschen mit Behinderungen (Mutterschutz- und 
Elternzeitvertretung);

Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung und Verweisung in die 
Gremien gem. § 5 Abs. 3 - 5 der Geschäftsordnung  (Die Anträge finden 
Sie in der aktualisierten elektronischen Version der TO in Allris); 
Anträge zur Beschlussfassung; 
- Verkauf des Stadtbades stoppen!; Einreicher: Fraktion Bündnis 90/

Die Grünen
-  Einrichtung der Stelle einer/eines „Beauftragte/n für Kinder und 

Jugendliche“ und Stärkung der „Geschäftsstelle Kinder- und Ju-
gendbeteiligung“, Einreicher: Fraktion DIE LINKE, SPD-Fraktion

- Kitaplätze langfristig sichern, kommunales Eigentum stärken; Ein-
reicher: Fraktion Die Linke

-  Frieden ist Verantwortung aller - gegen jede militärische Ansiedlung 

in unserer Stadt, Einreicher: Fraktion Die Linke
- Frauenbeauftragte in den zehn Eigenbetrieben der Stadt Leipzig; 

Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit der Gewaltschutzambulanz 

Leipzig; Einreicher: Jugendparlament/Jugendbeirat
- Hilfe für Menschen des dritten Geschlechts an Schulen; Einreicher: 

Jugendparlament/Jugendbeirat
- Menschen zuverlässig bewegen – Parkverbote entlang der Linie 7 in 

der Georg-Schwarz-Straße zugunsten ÖPNV Fahrgästen anordnen; 
Einreicher: Stadtbezirksbeirat Altwest

- Standortsuche KOMM- Haus; Einreicher: Stadtbezirksbeirat West
- Open-Air-Kultur ernst nehmen- Raum schaffen; Einreicher: Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen
- Entwicklung einer Sportfläche an der Albrechtshainer Straße, OT 

Mölkau; Einreicher: Stadtrat Marius Beyer
- Graue Energie und Treibhausgaspotenziale bei Bauvorhaben redu-

zieren; Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
- Anschaffung von Luftfiltergeräten in Klassenzimmern; Einreicher: 

AfD-Fraktion
- Kurz- und mittelfristige Verbesserungen für die Schulhofsituation 

des Leibniz Gymnasiums realisieren; Einreicher: Fraktion Die Linke
- Armut hat ein Gesicht: Vulnerable Menschen im SGB II - Bezug in 

der Pandemie unterstützen; Einreicher: Fraktion Die Linke
- Leipzig erinnert an die Pädagogin und Publizistin Maria Grollmuß; 

Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
- Tempo-20-Zone in der Sternsiedlung Nord; Einreicher: Fraktion 

Die Linke
- Auf außergewöhnliche Situationen angemessen reagieren; Ein-

reicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
- Solardächer für Leipziger Garagengemeinschaften: Klimaschutz 

und Elektromobilität fördern; Einreicher: Fraktion Die Linke
- Entschuldungskonzeption für die Stadt Leipzig; Einreicher: SPD-

Fraktion
- Anpassung der Öffnungszeiten der Wochenmärkte; Einreicher: 

Fraktion Die Linke
- Vom Sozialreport zum integrierten kooperativen Sozialbericht – Für 

kommunalpolitische Handlungsstrategien, konkrete Maßnahmen 
und die Aktivierung der Leipziger Stadtgesellschaft in der künftigen 
Sozialberichterstattung; Einreicher: Fraktion Die Linke

- Engelsdorfer Wochenmarkt wiederaufleben lassen!; Einreicher: 
Stadtrat Marius Beyer, Einreicher: Stadtrat Christoph Neumann

- Zeitgemäßes digitales Bezahlsystem für kostenpflichtige Sperr-
müllabholung und Gartenabfallabgabe einführen; Einreicher: 
CDU-Fraktion

- Baustellen-Lichtzeichenanlagen in die Grüne-Welle-Regelung ein-
binden; Einreicher: Fraktion Freibeuter

- Leipziger Sportplätze renovieren und ausbauen – die Stadt Leipzig 
schafft dafür die Grundlagen; Einreicher: SR S. Pellmann, Einreicher: 
SR M. Lazar, Einreicher: SR Dr. A. Bednarsky

- Prüfung von Alternativen zum einseitigen Einsatz von Streusalz; 
Einreicher: Jugendparlament/Jugendbeirat

- Agrarbetriebe unterstützen – NAHversorgung fördern; Einreicher: 
CDU-Fraktion

- Tempo 30 – Kreuzung Ludwig-Beck-Straße/Breitenfelder Straße; 
Einreicher: Fraktion Freibeuter

Anfragen an den Oberbürgermeister; 
- Anfrage Evaluation elektronischer Bezahlwege an Parkscheinauto-

maten; Einreicher: CDU-Fraktion
- Baugenehmigung für das Grundstück Bornaische Straße 84, „Hil-

debrand‘s Eck“; Einreicher: Nagel, Juliane
- Verfahrensstand 15. Planänderung Flughafen Leipzig/Halle; Ein-

reicher: SR S. Pellmann, Einreicher: SRin M. Küng-Vildebrand
- Umsetzung des Beschlusses zur Einführung der elektronischen 

Gesundheitskarte für Geflüchtete; Einreicher: Fraktion Die Linke

Tagesordnung Ratsversammlung
Mittwoch, 23.06.2021, 14.00 Uhr, ggf. Fortsetzung am Donnerstag, 

24.06.2021, 16.00 Uhr, jeweils im Sitzungssaal des Stadtrates,  
Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
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- Auswirkungen der Sozialen Erhaltungssatzung auf potentielle 
Sanierungsvorhaben; Einreicher: CDU-Fraktion

- Gelten die Regeln für die Betreuung der Kinder in Kindertagesein-
richtungen und der Tagespflege (VI-DS-03319) im gleichen Maße 
für die kommunalen und Freien Träger?; Einreicher: Fraktion Die 
Linke

- Weitere Luxus-Student*innen-Appartments in Connewitz/Ein-
griffsmöglichkeiten der Stadtverwaltung; Einreicher: Nagel, Juliane

Bericht des Oberbürgermeisters; 
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen; 
- Entscheidung über die Annahme von Spenden, Schenkungen der 

Stadt Leipzig und ähnliche Zuwendungen gem. § 73 (5) SächsGemO 
bis 30.04.2021.; Einreicher: Dezernat Finanzen

Vorlagen I; 
-  Alternative Beschaffung Schulhausbau - Annahme Kaufangebot 

für eine vierzügige Grundschule mit der Rubin 72. GmbH;
- Leipziger Mietspiegel 2020; 
- Lebendige Luppe – Bau- und Finanzierungsbeschluss des 4. Bau-

abschnittes sowie des Burgauenbaches/Bauerngrabens; 
- 2. Änderung zum Bau- und Finanzierungsbeschluss VI-DS-05339 

Eigenbetrieb Oper Leipzig – Musikalische Komödie  
- Umbau Zuschauerhaus und Rang, Orchestergrabenversenkung, 

Erneuerung Medientechnik, Sanierung Treppenhäuser sowie 
Grundleitungen, Außenanlagen; 

- Städtebauliches/Straßenrechtliches Konzept für Alttextilcontainer 
im öffentlichen Raum sowie Aufhebung des Ratsbeschlusses RB 
V-1973/14 vom 12.02.2014; 

- Mobilitätsstrategie 2030 für Leipzig – Informations- und Beteili-
gungskonzept; 

- Planungsbeschluss – Neubau Kindertageseinrichtung, Poetenweg 
24; 

- Satzung über die Benutzung der Leipziger Städtischen Bibliotheken/
Gebührensatzung; 

- Zweite Verlängerung der Gültigkeit von Leipzig-Pässen; 
- Städtebaulicher Vertrag zur Sicherung der Planung und Her-

stellung der straßenseitigen Erschließung, grünordnerischen und 
Artenschutzmaßnahmen für die geplanten Vorhaben im Bereich 
des künftigen Bebauungsplanes Nr. 398 „Parkstadt Dösen“; 

- Bebauungsplan Nr. 398 „Parkstadt Dösen“; Stadtbezirk: Südost, 
Ortsteil: Meusdorf; Satzungsbeschluss; 

- Bebauungsplan Nr. 428.2 „Gewerbegebiet Plagwitz Süd/Markran-

städter Straße – Teil Süd“; Stadtbezirk: Südwest, Ortsteil: Plagwitz; 
Satzungsbeschluss; 

- Bau- und Finanzierungsbeschluss Ratzelstraße zwischen Schönauer 
Straße und Diezmannstraße; 

- Finanzierung von städtischen Maßnahmen und Projekten Dritter 
aus den Einnahmen aus der Gästetaxe in den Haushaltsjahren 2021 
und 2022; 

- Satzung zur Schülerbeförderung der Stadt Leipzig; 
- Straßenbenennung 1/2021; 
- Ausführungsbeschluss zur Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung 

der Leitstellentechnik, insb. für BOS-Netz und Alarmierungsnetz, 
in der Branddirektion; 

- Ausführungsbeschluss zum Kauf von Einsatztechnik für die Brand-
direktion Leipzig; 

- Ausführungsbeschluss zur Beschaffung, Implementierung und 
Integration einer Software zum Managen von Verträgen und Ver-
tragsdaten in einer zentralen Vertragsdatenbank (ZVD); 

- Ausführungsbeschluss zum „Kauf von feuerwehrtechnischen 
Aggregaten und Gerätschaften für die Branddirektion Leipzig“; 

- Veränderungssperre für ein Teilgebiet des Bebauungsplanes Nr. 433 
„Stadtquartier östlich Bremer Straße“; Stadtbezirk: Nord, Ortsteil: 
Gohlis-Nord; Satzungsbeschluss; 

- Finanzierung von heilpädagogischen Horten (Ganztagsbetreuung) 
im Zuge der SächsCoronaSchVO vom 12.02.2021 und vom 05.03.2021; 

- Schulnamensgebung für die Schule in der Karl-Heine-Straße, Gym-
nasium der Stadt Leipzig; 

Informationen I; 
- Schulklassen erleben das Neue Rathaus und gelebte Kommunal-

politik; 
- Sportplätze als Grüne Inseln verstehen, gestalten und erhalten bzw. 

gestalten und verletzungsarmen Sport ermöglichen; 
- Einrichtung einer wissenschaftlichen Beratungskommission zur 

Straßenbenennung; 
- Jahresbericht 2019/2020 Bürgerämter und Bürgertelefon; 
- Bericht zur Umsetzung der Pflegekoordination im Sozialamt; 
- Unterbringung von Geflüchteten in der Zuständigkeit der Stadt 

Leipzig – Stand: I/2021; 
- Teilnahme am Wettbewerb „Hauptstadt des fairen Handels“ im 

Jahr 2021 ■ 
(Änderungen vorbehalten)

Der Oberbürgermeister

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 21.06., 17.00 Uhr, Neues 
Rathaus, Festsaal, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
Zur Teilnahme an der Sitzung ist ein bestätigter negativer COVID-
19-Test erforderlich.
- Eröffnung und Begrüßung
- Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Feststellung der Tagesordnung
- Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 07.06.2021
- Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
- Vorlagen
 Es liegen keine Vorlagen vor.
- Anfragen, Sonstiges
Beschlüsse aus der 29. nicht öffentlichen Sitzung der VII. Wahl-
periode des Grundstücksverkehrsausschusses am 26.04.2021
- GVA- Nr. VII-119/2021
 Verkauf von Flächen im IP-Nord zur Unternehmensansiedlung
- GVA-Nr. VII-120/2021
 Abgabe von Geboten im Zwangsversteigerungsverfahren 452 K 401/19
Beschlüsse aus der 30. öffentlichen Sitzung der VII. Wahlperiode 
des Grundstücksverkehrsausschusses am 10.05.2021
- GVA-Nr. VII-124/2021
 Ankauf des Grundstückes Wolfgang-Heinze-Straße 29, Flurstück 267 

der Gemarkung Connewitz zur Schaffung von vorrangig Sozialwoh-
nungen 

- GVA-Nr. VII-121/2021
 Abschluss eines Mietvertrages für das Objekt Messehalle 7.11 ■

Der Vorsitzende
des Grundstücksverkehrsausschusses

14.06., 18.30 Uhr, Neues Rathaus, Festsaal, Martin-Luther-Ring 4-6, 
04109 Leipzig – Besucher der öffentlichen Sitzung des Jugend-
hilfeausschusses werden gebeten, 
1.  einen bestätigten negativen COVID-19-Schnelltest vorzulegen 
2. nachweisen, dass sie über einen vollständigen Impfschutz 

gegen SARS-CoV-2 verfügen (Impfausweis) 
3.  nachweisen, dass sie von einer SARS-CoV-2-Infektion genesen 

sind. 

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung
1 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
2 Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 31.05.2021
3 Antrag aus dem Stadtrat – 1. Lesung
3.1 Teilhabe und unterstützende Strukturen für Familien mit Behinde-

rungen sicherstellen – VII-A-02745
4 Antrag aus dem Stadtrat – 2. Lesung
4.1 Kitaplätze langfristig sichern, kommunales Eigentum stärken –  

VII-A-02051
4.1.1 Kitaplätze langfristig sichern, kommunales Eigentum stärken 

VII-A-02051-VSP-01
5 Vorstellung des Projektes VOLLKONTAKT
 Demokratie und Kampfsport, Umfrage in Leipzig demokratiefeind-

liche Aktivitäten Extrem Rechter im Feld des Kampfsports
6 Bericht der Bürgermeisterin
7 Information der Verwaltung
8 Sonstiges ■
(Änderungen vorbehalten)

Der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses

Sitzung des Grundstücks- 
verkehrsausschusses

Sitzung des Jugendhilfeaus-
schusses
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Tagesordnungen für die nachstehend aufgeführten Sitzungen der 
Ortschaftsräte lagen zu Redaktionsschluss teilweise nicht vor. 
Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen sowie den 
geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte www.leipzig.de 

Ortschaftsrat Lindenthal
15.06., 19.00 Uhr –  Videokonferenz
- Begrüßung und Festlegung der Mitunterzeichner
- Protokollkontrolle und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Mitteilungen des Ortsvorstehers
- Anfragen der Anwohner 
- Anfragen und Anträge der Ortschaftsräte
- Gestaltung Markplatz vor Lindenthaler Rathaus; 
- Beschlussfassung über die Benennung der Erschließungsstraße nach 

Karl Kieckhefen

Ortschaftsrat Rückmarsdorf
15.06., 19.00 Uhr – Videokonferenz
- Eröffnung und Begrüßung 
- Feststellung der Beschlussfähigkeit 
- Feststellung der Tagesordnung 
- Protokollkontrolle 72. Sitzung vom 18.05.2021 
- Auswertung Ratsversammlung Mai 2021 
- Aufstellen Tischtennisplatte Spielplatz Tucholskystraße (Erörterung 

Maßnahme) 
- Haushaltsvorschläge 2021 für Rückmarsdorf einschl. Beschlussfassung 
- Sonstiges / Fragestunde / Aktuelles 
- Organisatorisches

Ortschaftsrat Liebertwolkwitz 
17.06.,18.30 Uhr, Rathaus Liebertwolkwitz, Zi. 2, Liebertwolk-
witzer Markt 1, 04288 Leipzig
- Eröffnung und Begrüßung,    
- Feststellung der Beschlussfähigkeit,
- Feststellung der Tagesordnung 
- Niederschrift vom 12.05.2021
- Themenjahr 2023   
- Eingegangene Anträge Brauchtumsmittel 2021
- POP Art Wolks in diesem Jahr  Mobile Jugendarbeit Leipzig e.V.
- Fluglärmkommission Flughafen Leipzig/ Halle
- Heimatverein als Bündnispartner für ein Projekt in der Grundschule
- Einwohnerfragestunde  

Ortschaftsrat Mölkau
15.06., 19.00 Uhr, Ratssaal des ehem. Gemeindeamtes Mölkau, 
Engelsdorfer Straße 90, 04316 Leipzig
- Eröffnung und Begrüßung
- Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Feststellung der Tagesordnung
- Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 11.05.2021
- VII-A-02426 - Entwicklung einer Sportfläche an der Albrechtshainer 

Straße, OT Mölkau 
- Themenjahr 2023, Vorberatung Anträge 
- Spielplatz Schulstraße – Graffiti Wand
- Schaffung von Feuerwehrparkplätzen für die Mitglieder der FFW vor 

ihren Wohnungen
- Vorschlag OR Mehnert, im Rahmen der Vorbereitung zur 700-Jahr- 

Feier
- Protokollkontrolle der Sitzungen des OR im Jahr 2019/2020, Bericht 

der Arbeitsgruppe zur Weiterführung der Projekte und Ideen
- Jahresarbeitsplan/Themenkatalog des OR 2021, Vorschläge der Mit-

glieder des Ortschaftsrates
- Informationen und Mitteilungen
- Anfragen der Ortschaftsräte
- Informationen aus dem Stadtrat
- Sonstiges

Sitzungen der Ortschaftsräte
Ortschaftsrat Böhlitz-Ehrenberg
17.06.,18.30 Uhr, im Salon Böhlitz der Großen Eiche, Leipziger 
Straße 81, 04178 Leipzig

Ortschaftsrat Plaußig
25.06.,19.00 Uhr

Ortschaftsrat Böhlitz-Ehrenberg
17.06., 18.30 Uhr im Salon Böhlitz der Großen Eiche, Leipziger 
Straße 81, 04178 Leipzig
- Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Feststellung der Tagesordnung
- Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 6.5.2021
- VI-DS-08053-DS-02 – Veränderung Schulbezirke
- VI-DS-02029-DS-03 – Lebendige Luppe – Bau- und Finanzierungsbe-

schluss
- VII-A-02793 – Konzept Stärkung Nordwestaue
- Vergabe von Brauchtumsmitteln
- Informationen
- Sonstiges
- Bürgerfragestunde ■

Der Dienstausweis der Stadt Leipzig, ausgestellt mit der Nummer 15663, 
ist ab sofort ungültig. ■

Dienstausweis ungültig
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Ordner
Nr.

Bezeichnung der Unterlage

1 Antragsschreiben mit Übersichtsplan und Erläuterungen DHL zur Standortentwicklung
Luftverkehrsprognose
Flugbetriebsflächen: Erläuterungsbericht, Lagepläne Rollwege und Vorfeld, Höhenverbundpläne, Regelquerschnitt Rollwege
Hochbauliche Anlagen: Erläuterungsbericht und Pläne
Bauwerksverzeichnis und -plan
Verkehrsplanerische Untersuchung Straße
Abwicklung der Baumaßnahmen: Erläuterungen und Lagepläne

2 Landschaftspflegerische Begleitplanung: 
Bestands- und Konfliktplan, 
Übersichtslageplan
Lagepläne der geplanten Maßnahmen (im und westlich des Flughafengeländes, östlich Beuditz, westlich und nordwestlich Freiroda, nördlich 
Radefeld, östlich Gerbisdorf, ehemalige Ortslage Kursdorf und östlich angrenzender Bereich, westlich Papitz, in Kleingartenanlage Bergstraße 
in Schkeuditz sowie westlich der Radefelder Allee)

3 Entwässerung Vorfeld- und Gebäudeflächen und Rollwege
-  Erläuterungsbericht mit diversen Anlagen,
- Oberflächen- und Schmutzwasserentsorgung (Lageplan Strangschema, Längsschnitte Vorfeld- und Bahnflächensammler, Bauwerkspläne, 
Grundrisse und Schnitte

4 Grunderwerb (Pläne und Verzeichnis)

Umweltauswirkungsbezogene Unterlagen (einschließlich Schutzgut Mensch):
Ordner

Nr.
Bezeichnung der Unterlage

4 Fachgutachten Wasserrahmenrichtlinie
Klimagutachten
Luftschadstoff- und Geruchsprognose

5 Fluglärmprognose (Bericht mit Mengengerüsten, Karten Isophondarstellungen, Berechnungsergebnisse für Immissionsorte)

6 Datenerfassungssysteme (Validierung, Bericht zur Erstellung, Darstellungen der An- und Abflugstrecken, Platzrunden, Hubschrauberstrecken, 
Rollwege und Ersatzpositionen)
Datenerfassung für Prognosenullfall 2032

7 Datenerfassung für Planfall 2032

8 Bodenlärmgutachten (mit Tabelle Gesamtlärm)
Baulärm- und Erschütterungsprognose
Bericht zur Umweltverträglichkeitsuntersuchung (mit Karten Untersuchungsraum)

9 Erläuterungsbericht zum Landschaftspflegerischen Begleitplan (mit Biotoptypenkartierungen, faunistischen Erfassungen, Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung, Maßnahmenblättern für die einzelnen Maßnahmen, Übersichtsplan, Tabelle Flächenübersicht, Beschreibung Ökokonto-Maß-
nahmen des Staatsbetriebes Sachsenforst)
Artenschutzfachbeitrag (mit Karten)
Verträglichkeitsstudien zu Vogelschutzgebieten (Agrarraum und Bergbaufolgelandschaft bei Delitzsch, Leipziger Auwald, Saale-Elster-Aue 
südlich Halle) und FFH-Gebieten (Brösen Glesien und Tannenwald, Leipziger Auensystem, Elster-Luppe-Aue) 

Planfeststellungsverfahren für das Vorhaben  
„Ausbau des Verkehrsflughafens Leipzig/Halle, Start- 
und Landebahn Süd mit Vorfeld“ – 15. Planänderung

Die Flughafen Leipzig/Halle GmbH hat gemäß §§ 8, 10 des Luftver-
kehrsgesetzes (LuftVG) beantragt, den Planfeststellungsbeschluss für das 
Vorhaben „Ausbau des Verkehrsflughafens Leipzig/Halle, Start- und 
Landebahn Süd mit Vorfeld“, zuletzt geändert durch den 14. Änderungs-
planfeststellungsbeschluss vom 12. Juni 2020, zu ändern.
Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen die Erweiterung des Vorfeldes 4, 
den Bau zusätzlicher Rollwege, Flächen für die Flugzeugenteisung, eine 
Schneedeponie sowie sonstige Nebenanlagen und Entwässerungsanlagen, 
die Ausweisung von Hochbauflächen sowie temporäre Flächen für die 
Baustelleneinrichtung und die Oberbodenlagerung.
Das Vorhaben wird auf Antrag der Vorhabenträgerin einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung unterzogen, da dies angesichts Größe und Auswirkungen 
zweckmäßig ist.
Das Planfeststellungsverfahren hat mit der Bekanntmachung vom 12. 
November 2020 begonnen. Die Planänderungsunterlagen haben in der 
Zeit vom 16. November 2020 bis 15. Dezember 2020 in den Gemeinden, 

in denen sich das Vorhaben voraussichtlich auswirken wird, ausgelegen.
Die Bekanntmachung sowie die Unterlagen sind seit dem 16. No-
vember 2020 auf der Internetseite der Landesdirektion Sachsen 
unter http://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung unter der 
Rubrik –> Infrastruktur –> Luftverkehr sowie im UVP-Portal unter  
https://uvp-verbund.de zugänglich.
Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen der Auslegung vom 
16. November 2020 bis zum 15. Dezember 2020 hat die Landesdirektion 
entschieden, eine erneute Auslegung durchzuführen, damit die Bürgerinnen 
und Bürger sich umfassend beteiligen können. Die Landesdirektion wird 
die nach Maßgabe dieser erneuten Auslegung fristgerecht eingehenden 
Einwendungen, Stellungnahmen und Äußerungen behandeln wie bis zum 
Ablauf der Einwendungsfrist zum 15. Februar 2021 fristgerecht eingegan-
genen Vortrag und sie ebenfalls in der Planfeststellung verbescheiden.
Die Vorhabenträgerin hat die nachfolgend aufgeführten Unterlagen vor-
gelegt, die auch Gegenstand der erneuten Auslegung sind: 

Die Auslegung der Planunterlagen wird gemäß § 3 Abs. 1 des Planungssicher-
stellungsgesetzes (PlanSiG) durch eine Veröffentlichung im Internet ersetzt.
Die Unterlagen werden in der Zeit vom 28. Juni 2021 bis einschließlich 27. 
Juli 2021 gemäß § 3 Abs. 1 PlanSiG auf der Internetseite der Landesdirektion 
Sachsen unter http://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung (Rubrik –> 
Infrastruktur –> Luftverkehr) zugänglich gemacht. Der Inhalt dieser Be-

kanntmachung und die auszulegenden Unterlagen  werden außerdem im 
UVP-Portal unter https://uvp-verbund.de zugänglich gemacht.
Die Planunterlagen liegen als zusätzliches Informationsangebot gemäß § 3 
Abs. 2 Satz 1 PlanSiG in der Zeit vom 28. Juni 2021 bis einschließlich 27. Juli 
2021 in der Stadt Leipzig, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, Stadtpla-
nungsamt, Zimmer 498 zu den Dienststunden Mo./Mi. 8.00-15.00 Uhr, Di./

http://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
https://uvp-verbund.de/
http://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
https://uvp-verbund.de
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Do. 8.00-16.00 Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr zur allgemeinen Einsichtnahme aus.
Wir weisen darauf hin, dass für den gesamten Zeitraum, zur angemessenen 
Berücksichtigung der aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen im Zusam-
menhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie, ein Hygienekonzept 
umgesetzt wird und dadurch bei hohem Besucheraufkommen Wartezeiten 
nicht ausgeschlossen werden können. Um telefonische Voranmeldung 
wird gebeten. Zusätzlich werden die vorgenannten Unterlagen gemäß § 3 
Abs. 2 Satz 2 PlanSiG während dieser Frist auch an den folgenden leicht zu 
erreichenden Orten ausgelegt:
• Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig, Braustraße 2, 04107 

Leipzig, Raum 340, zu den Dienstzeiten Montag bis Freitag 8.00 bis 
16.00 Uhr (um vorherige Terminvereinbarung wird gebeten, Tel. 
0341/9 77 32 01, Zugang nur mit medizinischem Mund-Nasen-Schutz, 
Erteilung Selbstauskunft); 

• Flughafen Leipzig/Halle GmbH, Terminalring 13, 04435 Flughafen 
Leipzig/Halle,  Terminal B Konferenzraum 2, Montag 8.00 bis 12.00 
Uhr, Dienstag bis Donnerstag 8.00 bis 18.00 Uhr, Freitag 8.00 bis 12.00 
Uhr, Samstag 10.00 bis 13.00 Uhr (eine vorherige Terminvereinbarung 
ist erforderlich unter 0341/2 24 17 24 oder 0341/2 24 11 59, die jeweils 
gültige Corona-Schutz-Verordnung ist zu beachten, Zugang nur mit 
medizinischem Mund-Nasen-Schutz, Erteilung Selbstauskunft).

 Es gelten die durch die Corona-Pandemie bedingten Verhaltensregeln.
Maßgeblich sind allein die im Internet auf der Internetseite der Landesdirek-
tion Sachsen unter dem Pfad http://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung 
(Rubrik –> Infrastruktur –> Luftverkehr veröffentlichten Unterlagen. 
1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis 

einen Monat nach Ablauf der Frist der Veröffentlichung im Internet 
am 27. Juli 2021 – also bis einschließlich 27. August 2021 – bei der 
Landesdirektion Sachsen (Postanschrift: Landesdirektion Sachsen, 09105 
Chemnitz) oder der Dienststelle in Leipzig, Braustraße 2, 04107 Leipzig, 
bzw. bei der Stadtverwaltung Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig, 
Einwendungen gegen den Plan schriftlich erheben. Die Erhebung zur 
Niederschrift wird aufgrund der aktuellen Situation durch die COVID-
19-Pandemie gemäß § 4 Abs. 1 PlanSiG ausgeschlossen. Die Vermeidung 
einer dazu notwendigen Kontaktaufnahme erscheint zum Schutz der 
Gesundheit der Bevölkerung und zur Vermeidung einer Überlastung des 
Gesundheitswesens geboten. Gemäß § 4 Abs. 2 PlanSiG besteht ferner 
die Möglichkeit, Einwendungen elektronisch unter der E-Mail-Adresse 
post@lds.sachsen.de einzureichen. Die Einwendung (E-Mail) bedarf 
keiner qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz 
und keiner eigenhändigen Unterschrift.

 Die Einwendungen müssen Namen und Anschrift des Einwenders 
enthalten sowie den geltend gemachten Belang und das Maß seiner 
Beeinträchtigung erkennen lassen. 

 Nach Ablauf dieser Frist sind alle Äußerungen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen, in dem Verfahren zur Änderung des 
Planfeststellungsbeschlusses ausgeschlossen.

 Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten 
unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte einge-
reicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift 
versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als 
Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Andernfalls können 
diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben.

 Eingangsbestätigungen werden nicht erteilt. 
 Alle frist- und formgerecht erhobenen Einwendungen bleiben wirksam. 

Es besteht daher keine Notwendigkeit, bereits erhobene Einwendungen 
nochmals zu erheben.

2. Vereinigungen, die aufgrund einer Anerkennung nach anderen Rechts-
vorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichts-
ordnung gegen den Planfeststellungsbeschluss einzulegen, werden 
hiermit entsprechend von der Ersetzung der Auslegung des Plans durch 
die Veröffentlichung im Internet benachrichtigt. Ihre Einwendungen und 
Stellungnahmen sind ebenfalls innerhalb der in der Nr. 1 genannten Frist 
bei den in dieser Bekanntmachung bezeichneten Stellen abzugeben.

3.  Die Planfeststellungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig 
erhobenen Stellungnahmen und Einwendungen verzichten (§ 10 Abs. 
2 Nr. 2 LuftVG). Sie kann statt eines Erörterungstermins eine Online-
Konsultation durchführen (§ 5 PlanSiG).

 Findet ein Erörterungstermin oder eine Online-Konsultation statt, wird 
diese(r) öffentlich bekannt gemacht. Die Vertretung durch einen Bevoll-
mächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche 
Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Planfeststellungsbehörde 
zu geben ist. Bei Nichtteilnahme eines Beteiligten am Erörterungstermin 
oder an der Online-Konsultation kann auch ohne ihn verhandelt werden. 
Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins oder 
der Online-Konsultation beendet. Der Erörterungstermin oder eine On-
line-Konsultation sind nicht öffentlich.

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendun-
gen oder Abgabe von Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin, 
an der Online-Konsultation oder die Vertreterbestellung entstehende 
Kosten werden nicht erstattet.

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung 
dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungs-
termin oder in der Online-Konsultation, sondern in einem gesonderten 
Entschädigungsverfahren behandelt.

6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss 
des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde (Lan-
desdirektion Sachsen) entschieden. Die Zustellung der Entscheidung 
(Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und diejenigen, die eine 
Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen 
sind.

7. Vom Beginn der Auslegung des Plans am 16. November 2020 ist eine 
Veränderungssperre nach § 8a Abs. 1 LuftVG in Kraft getreten, d.h. auf 
den vom Plan betroffenen Flächen dürfen wesentlich wertsteigernde oder 
die geplanten Baumaßnahmen erheblich erschwerende Veränderungen 
nicht vorgenommen werden. Veränderungen, die in rechtlich zulässiger 
Weise vorher begonnen worden sind, Unterhaltungsarbeiten und die 
Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden davon nicht 
berührt. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Unternehmer 
(Vorhabenträgerin) ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen 
Flächen zu (§ 8a Abs. 3 LuftVG).

8.  Da für das Vorhaben eine UVP durchgeführt wird, wird darauf hin-
gewiesen,
a.  dass die für das Verfahren und die für die Entscheidung über die 

Zulässigkeit des Vorhabens zuständige Behörde die Landesdirektion 
Sachsen ist,

b.  dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbe-
schluss entschieden werden wird,

c.  dass mit den zugänglich gemachten Planunterlagen ein UVP-Bericht 
nach § 16 UVPG vorgelegt wurde,

d. dass der Behörde bei Beginn des Beteiligungsverfahrens (Bekannt-
machung am 12. November 2020) keine weiteren entscheidungs-
erheblichen Berichte und Empfehlungen vorlagen,

e. dass die Anhörung zu den zugänglich gemachten Plan-
unterlagen auch die Einbeziehung der Öffentlichkeit 
zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß  
§ 18 UVPG ist,

f. dass nach Beginn des Beteiligungsverfahrens weitere Informationen, 
unter anderem die Stellungnahmen der anerkannten Umwelt- und 
Naturschutzvereinigungen, die für den Planfeststellungsbeschluss 
von Bedeutung sein können, bei der Landesdirektion Sachsen, 
Dienststelle Leipzig, eingegangen sind. Sie sind auch nach dem Ab-
lauf der Veröffentlichungsfrist am 27. Juli 2021 nach den gesetzlichen 
Bestimmungen über den Zugang zu Umweltinformationen zugäng-
lich. Dies gilt auch für künftig eingehende Informationen, die für den 
Planfeststellungsbeschluss von Bedeutung sein können. 

Datenschutzhinweise gemäß Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grund-
verordnung 
Bei der Abgabe von Stellungnahmen und Äußerungen oder der Erhebung 
von Einwendungen stellen Sie der Landesdirektion Sachsen Personen be-
zogene Daten zur Verfügung. Die Landesdirektion Sachsen erhebt solche 
Daten auch bei Meldebehörden, Grundbuchämtern und im Handelsregister. 
Diese Daten werden von der Landesdirektion Sachsen in Erfüllung ihrer 
Aufgaben gemäß den geltenden Bestimmungen zum Datenschutz ver-
arbeitet. Die Daten werden der Vorhabenträgerin übermittelt. Die entspre-
chenden datenschutzrechtlichen Informationen nach Artikel 13 Abs. 1 und 
2 sowie Artikel 14 Abs. 1 und 2 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), 
insbesondere welche Rechte Ihnen diesbezüglich zustehen, erfahren Sie 
unter dem folgenden Link: https://www.lds.sachsen.de/datenschutz (–> 
Unterlagen –> Planfeststellungsverfahren Infrastruktur). Der behördliche 
Datenschutzbeauftragte der Landesdirektion Sachsen ist wie folgt erreichbar: 
Datenschutzbeauftragter der Landesdirektion Sachsen, 09105 Chemnitz; 
E-Mail: datenschutz@lds.sachsen.de; Telefon: +49 371/532-0.
Hinweis der Stadt Leipzig:
Als zusätzliches Informationsangebot wird die Einsichtnahme in die Plan-
unterlagen bis zum Ende der Einwendungsfrist, d. h. bis zum 27. August 
2021 in der Stadt Leipzig, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, Stadt-
planungsamt, Zimmer 498 zu den Dienststunden Mo./Mi. 8.00-15.00 Uhr, 
Di./Do. 8.00-16.00 Uhr, Fr. 8.00- 12.00 Uhr gewährt. Um telefonische Vor-
anmeldung unter 0341/1 23 49 48 wird gebeten. ■ 

Stadtplanungsamt
i. A. der Landesdirektion Sachsen

http://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
mailto:post%40lds.sachsen.de?subject=
https://www.lds.sachsen.de/datenschutz
mailto:datenschutz%40lds.sachsen.de?subject=
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Mit Bescheid des Eisenbahn-Bundesamtes, Außenstelle Dresden vom 
30.04.2021 wird das Flurstück 2733/26 der Stadt Leipzig, Gemarkung 
Leipzig von Bahnbetriebszwecken freigestellt (siehe kartenmäßige 
Darstellung).
Diese Flächen sind für den Eisenbahnbetrieb nicht mehr erforderlich. 
Durch die Freistellung endet die Eigenschaft als Betriebsanlage der 
Eisenbahn. Die Flächen werden aus dem eisenbahnrechtlichen Pla-
nungsprivileg des Eisenbahn-Bundesamtes entlassen und gehen in 
die Planungshoheit der Stadt Leipzig über.
Auskünfte erteilt das Stadtplanungsamt, Tel. 03417123-49 48. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt
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Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung
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Im Juni 2019 hat die Leipziger Ratsversammlung den Teilfachplan Offe-
ne Seniorenarbeit beschlossen. Auch in Zukunft soll die wachsende Zahl 
der Seniorinnen und Senioren am gesellschaftlichen Leben teilhaben 
können. Offene Seniorentreffs mit kostenlosen und kostengünstigen 
Angeboten sind hierbei ein wichtiger Anlaufpunkt.
Der Teilfachplan Offene Seniorenarbeit sieht die Weiterentwicklung 
der Seniorentreffs vor. Die Qualität der Begegnungsangebote soll er-
höht werden. Bauliche Barrieren werden schrittweise abgebaut und 
der Umfang der Beratung erweitert. Die Begegnungsangebote sollen 
in der Stadt gleichmäßiger verteilt und in zusätzlichen Ortsteilen 
etabliert werden. 
In Federführung des Sozialamtes wird ein Interessenbekundungs-
verfahren zur Besetzung neuer Standorte der Offenen Seniorenarbeit 
durchgeführt.

Paket aus 9 Begegnungsangeboten mit je 5 Stunden Öffnungszeit 
alle 14 Tage 
• In den Ortsteilen Plaußig-Portitz, Thekla, Mockau-Süd, Heiterblick, 

Engelsdorf, Mölkau, Holzhausen, Meusdorf und Dölitz-Dösen 
sollen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Begegnungsangebote der 
Offenen Seniorenarbeit im Umfang von 5 Stunden Öffnungszeit alle 
14 Tage entstehen. Der Träger soll diese in einem Wechselmodell 
verantworten. 

• Gefördert wird eine Pädagogische Fachkraft mit 35 Stunden/Woche.

Zu den Aufgaben der Träger gehören insbesondere:
- Sicherstellen der Öffnungszeiten
- Konzeption und Durchführung von niedrigschwelligen Angeboten 

im offenen Bereich (kostenfrei, ohne Anmeldung)
- Planung von Sonderveranstaltungen (Vorträge u. ä.)
- Koordination freiwilligen Engagements
- Sicherstellung der Prozessqualität: Öffentlichkeitsarbeit, Koopera-

tion und Netzwerkarbeit, Qualitätssicherung, Verwaltung
Grundlage der Förderung von Angeboten bei freien Trägern ist die 

Fachförderrichtlinie der Stadt Leipzig zur Vergabe von Zuwendungen 
im Verantwortungsbereich des Sozialamtes vom 12.04.2017 in Ver-
bindung mit der Rahmenrichtlinie zur Vergabe von Zuwendungen 
der Stadt Leipzig an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen 
(Zuwendungsrichtlinie) vom 18.05.2016.
Informationen zu den Fachinhalten, insbesondere den Aufgaben inner-
halb des Moduls „Begegnung“, Hinweise zur Barrierefreiheit sowie 
Informationen zu förderfähigen Sachkosten, Eigenmittelanteilen und 
Qualifikationsanforderungen an hauptamtliche Mitarbeiter/-innen 
finden Sie im Teilfachplan Offene Seniorenarbeit unter www.leipzig.de.

Für das Verfahren sind einzureichen: 
- eine Leistungsbeschreibung für die jeweiligen Module gemäß Vor-

lage des Sozialamtes
- eine Kurzkonzeption (Ausrichtung des Gesamtangebotes, geplante 

Inhalte)
- eine formlose Aufstellung der Kostenrechnung (Einnahmen und 

Ausgaben) unter Beachtung der o.g. Grundlagen (Fachförderricht-
linie, Rahmenrichtlinie und dem Teilfachplan Offene Seniorenarbeit)

Die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten fällt in den Aufgabenbereich 
des Trägers. Das Sozialamt wird hierbei allerdings unterstützen. Ein 
gestaffelter Aufbau der Angebote in den Ortsteilen ist nach Abspra-
che möglich. Sollten bereits Räumlichkeiten für die Durchführung 
der Angebote vorhanden oder angedacht sein, reichen Sie bitte auch 
hierzu aussagekräftige Unterlagen ein (insbesondere im Hinblick auf 
Barrierefreiheit, verfügbarem Nutzungszeitraum, Angaben zu anderen 
Nutzern, Miet- oder Einmietungskosten und falls vorliegend Grundriss 
und Fotos zu geplanten Mietobjekten).
Alle Unterlagen und Hinweise zum weiteren Verfahren erhalten Sie 
vom Sachgebiet Offene Seniorenarbeit. Dieses erreichen Sie unter:
E-Mail:  offene.seniorenarbeit@leipzig.de
Tel:  0341/123-45 97
Einreichungsfrist ist der 19.07.2021 ■

Interessenbekundungsverfahren für Begegnungs- 
angebote für Seniorinnen und Senioren

Gemäß § 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. 
I S. 540) wird Folgendes bekannt gemacht: Die Josi Projektentwicklungs 
GmbH hat bei der Stadt Leipzig als untere Wasserbehörde eine Erlaub-
nis für die vorübergehende Entnahme von ca. 107.000 m³ Grundwasser 
zur Trockenhaltung der Baugrube im Zusammenhang mit dem Bau-
vorhaben Ferdinand-Rhode-Straße 25-27 und für die Einleitung des 
geförderten Grundwassers in den Pleißemühlgraben beantragt. Für 
das Vorhaben war aufgrund des Umfangs der Grundwasserentnahme 
gemäß § 7 Absatz 1 UVPG eine allgemeine Vorprüfung über die Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Pflicht) 
durchzuführen. Gemäß § 5 Absatz 2 UVPG gibt die Stadt Leipzig ihre 
Feststellung der Öffentlichkeit bekannt:
Die Vorprüfung hat ergeben, dass eine UVP-Pflicht nicht besteht, weil 
das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
hat. Folgende Gründe werden für das Nichtbestehen der UVP-Pflicht 
als wesentlich angesehen:
Es handelt sich um eine vorübergehende Entnahme von Grundwas-
ser aus einem nahezu wasserdichten Trog in Form einer einmaligen 
Lenzung der Baugrube sowie vorübergehenden Restwasserhaltung 
innerhalb der Baugrube während eines Zeitraums von 12 Monaten. 
Die Absenkung des Grundwasserspiegels wird durch die Herstellung 

als Trogbaugrube außerhalb des Baugrundstücks auf ein Minimum 
begrenzt. Die Grundwasserstände im Umfeld der Baumaßnahme sind 
bis zum Erreichen eines stationären Zustands nach Beendigung der 
vorübergehenden Grundwasserentnahme zu überwachen. Sofern im 
Zusammenhang mit den Wasserhaltungsmaßnahmen ein Absinken 
des Grundwasserspiegels beobachtet werden sollte, sind für empfind-
liche Gehölze Bewässerungsmaßnahmen vorzusehen. Eine erhebliche 
Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit als Folge der Grund-
wasserentnahme ist nicht zu erwarten. Durch die Überwachung der 
Qualität des geförderten Grundwassers wird gewährleistet, dass kein 
schadstoffbelastetes Grundwasser in den Pleißemühlgraben eingeleitet 
wird. Eine Beeinflussung von Luft, Klima, Landschaft, Tieren oder der 
biologischen Vielfalt erfolgt durch die Grundwasserentnahme nicht. 
Negative Auswirkungen auf Bauwerke und bautechnische Infrastruktur 
sind unwahrscheinlich.
Im Ergebnis der Vorprüfung war festzustellen, dass durch das Vor-
haben keine nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind und 
damit keine UVP-Pflicht besteht. Es wird darauf hingewiesen, dass 
gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 UVPG die vorgenannte Entscheidung der 
Stadt Leipzig nicht selbstständig anfechtbar ist. ■
Leipzig, 04.06.2021

Amt für Umweltschutz

Bekanntmachung der Stadt Leipzig zum Vollzug des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) – hier: Bauzeitliche Grundwas-

serbenutzung im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben  
Ferdinand-Rhode-Straße 25-27, Az. 36.01-36.10.18/GWA-04/21, EO-06/21

mailto:www.leipzig.de?subject=
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Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung der Stadt Leipzig 
als untere Vermessungsbehörde gibt bekannt, dass die Grenzen der 
Flurstücke  636/8, 636/9, 636/10, 636/11, 636/25, 636/26, 636/27, 636/31, 
636/32, 636/45, 636/46, 636/47, 636/49, 636/r, 1276/2  in der Gemeinde  
Leipzig, Gemarkung  Lindenau  durch eine Katastervermessung nach 
§ 16 des Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes1 bestimmt 
werden sollen. Die Grenzbestimmung ist ein Verwaltungsverfahren 
im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes.

Anlass der Grenzbestimmung ist die Berichtigung fehlerhafter Daten 
des Liegenschaftskatasters (§ 14 (3) Sächsisches Vermessungs- und 
Katastergesetz (SächsVermKatG)1) zu den oben genannten Flurstücken.
Beteiligte des Verwaltungsverfahrens sind Grundstückseigentümer, 
Inhaber grundstücksgleicher Rechte sowie deren Verfügungsberech-
tigte und Bevollmächtigte der oben genannten Flurstücke.

Der Grenztermin ist die im § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes2 
vorgesehene Anhörung Beteiligter zu den entscheidungserheblichen 
Tatsachen. Dabei wird ihnen der ermittelte Grenzverlauf an Ort und 
Stelle erläutert und vorgewiesen. Im Anschluss erhalten sie im Rahmen 
des § 16 Abs. 3 des SächsVermKatG1 Gelegenheit, sich zum Grenz-
verlauf zu äußern.

Der Grenztermin findet am Donnerstag, dem 01.07.2021 um 09.30 
Uhr statt. Treffpunkt: Vor dem Grundstück Demmeringstraße 115 
Die Beteiligten des Verwaltungsverfahrens werden gebeten, zum 
Grenztermin ihr Personaldokument mitzubringen. Beteiligte können 
sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Dieser muss 
sein Personaldokument und eine von Ihnen unterschriebene schriftliche 
Vollmacht vorlegen. Bitte beachten Sie, dass auch ohne die Anwesenheit 
Beteiligter bzw. deren Bevollmächtigter die Grenzen von Flurstücken 
bestimmt werden können. 

Für Rückfragen stehen Herr Dähne (Tel. 123 50 70, E-Mail: ulrich.
daehne@leipzig.de) bzw.
Frau Reiff (Tel. 123 50 65, E-Mail: elke.reiff@leipzig.de) gern zur Ver-
fügung. ■

1 Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVermKatG) vom 29. 
Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 3. Februar 2021 (SächsGVBl. S. 242) geändert worden ist
2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das
zuletzt durch Artikel 5 Absatz 25 des Gesetzes vom 21. Juni 2019 (BGBl. I 
S. 846) geändert worden ist

Auszug aus dem Gesetz über das amtliche 
Vermessungswesen und das Liegenschafts- 
kataster im Freistaat Sachsen (SächsVerm-

KatG) vom 29. Januar 2008
§ 5 Betreten von Flurstücken und baulichen Anlagen
(1) Personen, die Aufgaben nach diesem Gesetz wahrnehmen, sind 

befugt, Flurstücke und bauliche Anlagen zu betreten und zu be-
fahren sowie die erforderlichen Arbeiten vorzunehmen. Sie können 
bei einer Katastervermessung oder Abmarkung Personen hinzu-

Ankündigung eines Grenztermins gemäß § 16 (3) 
SächsVermKatG1

ziehen, die am Ergebnis dieser Arbeiten ein rechtliches Interesse 
haben. Das Betreten von Wohnungen ist nur mit Einwilligung des 
Wohnungsinhabers zulässig.

(2) Dem Eigentümer eines Flurstücks oder einer baulichen Anlage, bei 
Wohnungseigentum dem Verwalter, ist die Absicht, das Flurstück 
oder die bauliche Anlage zu betreten oder zu befahren, rechtzeitig 
anzukündigen. Der Besitzer eines Flurstückes oder einer baulichen 
Anlage soll über die Absicht des Betretens oder Befahrens informiert 
werden. Ergibt sich erst während der Vermessungsarbeiten die Not-
wendigkeit für das Betreten oder Befahren, hat die Benachrichtigung 
des Eigentümers oder Verwalters unverzüglich nachträglich zu 
erfolgen. Eine Ankündigung, Benachrichtigung oder Information 
ist nicht erforderlich, wenn Flurstücke oder bauliche Anlagen öf-
fentlich zugänglich sind.

§ 14 Fortführung, Berichtigung und Erneuerung des Liegenschafts-
katasters
(3) Fehlerhafte Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters sind von Amts 

wegen von den unteren Vermessungsbehörden auf ihre Kosten zu 
berichtigen. Für die Berichtigung erforderliche Katastervermessun-
gen und Abmarkungen sind von den unteren Vermessungsbehörden 
von Amts wegen durchzuführen. Absatz 4 bleibt unberührt. Eine 
Berichtigung von Amts wegen erfolgt auch dann, wenn eine Be-
richtigung der Bestandsdaten im Liegenschaftskataster erforderlich 
ist, weil aufgrund der Bestandskraft anderer Entscheidungen oder 
Verzeichnisse diese das amtliche Verzeichnis der Grundstücke im 
Sinne des § 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung bilden.

§ 16 Grenzbestimmung
(1) Flurstücksgrenzen werden bestimmt durch Katastervermessungen 

zur erstmaligen Festlegung einer Flurstücksgrenze im Liegenschafts-
kataster (Grenzfeststellung) oder durch Katastervermessungen 
zur Übertragung einer im Liegenschaftskataster festgelegten 
Flurstücksgrenze in die Örtlichkeit (Grenzwiederherstellung) oder 
durch Ergebnisse öffentlich-rechtlicher Bodenordnungsverfahren.

(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, werden Katastervermessungen 
auf Antrag vorgenommen. Antragsberechtigt sind Flurstückseigen-
tümer sowie Behörden im Rahmen ihrer Aufgaben.

(3) Zur Anhörung der Beteiligten bei einer Grenzbestimmung ist ein 
Grenztermin durchzuführen. Den Beteiligten sind Zeitpunkt und 
Ort rechtzeitig anzukündigen und die für die Grenzbestimmung 
maßgebenden Tatsachen mitzuteilen. Dabei sind sie darauf hinzu-
weisen, dass auch ohne ihre Anwesenheit Grenzen bestimmt werden 
können. Über den Grenztermin ist eine Niederschrift zu fertigen. 
Beteiligter ist auch derjenige, dessen Flurstück vom Ergebnis der 
Grenzbestimmung berührt ist. 

 Bei einer Sonderung ist kein Grenztermin erforderlich.
(4) Lässt sich eine Flurstücksgrenze nach dem Liegenschaftskataster 

nicht wiederherstellen, erfolgt die Grenzbestimmung auf der Grund-
lage einer Vereinbarung der beteiligten Grundstückseigentümer 
aufgrund einer Grenzverhandlung. Die Verhandlung über den 
Grenzverlauf ist von dem die Katastervermessung durchführenden 
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur zu führen, im Übrigen 
vom Leiter der zuständigen Vermessungsbehörde oder von einem 
von diesem beauftragten Mitarbeiter der Behörde.

(5) Erfolgt im Fall des Absatzes 4 keine Einigung über den Grenzver-
lauf mit den beteiligten Grundstückseigentümern, ist die Grenze 
im Liegenschaftskataster besonders zu kennzeichnen.

(6) Für das Flurstück, für das eine Katastervermessung und Abmarkung 
beantragt wurde, sind von Amts wegen alle im Liegenschaftskataster 
zu führenden Daten zu erfassen. § 7 bleibt unberührt. ■

mailto:ulrich.daehne%40leipzig.de?subject=
mailto:ulrich.daehne%40leipzig.de?subject=
mailto:elke.reiff@leipzig.de
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Gemäß § 17 der Durchführungsverordnung zum Sächsischen Ver-
messungs- und Katastergesetz – SächsVermKatG in der jeweils 
geltenden Fassung

In der Gemeinde Stadt Leipzig, Gemarkung Stötteritz, wurden an 
den Flurstücken: 39/3, 39/4, 39m, 39f, 39s, 39t die Flurstücksgrenzen 
durch eine Katastervermessung bestimmt und abgemarkt. Allen be-
troffenen Eigentümern und Erbbauberechtigten  werden die Ergebnisse 
der Grenzbestimmung  und Abmarkung durch Offenlegung bekannt 
gemacht. Die Ermächtigung zur Bekanntgabe von Verwaltungsakten 
auf diesem Wege ergibt sich aus § 17 der Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums des Inneren zur Durchführung des sächsischen 
Vermessungsgesetzes (Durchführungsverordnung zum Sächsischen 
Vermessungs- u. Katastergesetz – SächsVermKatG) vom 6. Juli 2011 
(SächsGVBl. S. 275).

Die Ergebnisse liegen ab dem
 

19.06.2021 bis zum 19.07.2021 
in den Geschäftsräumen der Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieurin Dipl.-Ing.(FH) Sylvia Scheffer, Dieskaustraße 169, 

04249 Leipzig, Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Offenlegung von Ergebnissen einer Grenzfeststellung 
und Abmarkung

zur Einsichtnahme bereit. Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 5 SächsVermKat-
GDVO gelten die Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmarkung 
ab dem 
 

26.07.2021 
als bekannt gegeben.

Rückfragen sind möglich unter der Telefonnummer 0341/9 80 06 11.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die offengelegten Ergebnisse der Grenzbestimmung und Ab-
markung können die betroffenen Eigentümer und Erbbauberechtigten 
innerhalb eines Monats nach dem Wirksamwerden der Bekanntgabe 
Widerspruch einlegen.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei mir oder 
dem Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, 
Olbrichtplatz 3 in 01099 Dresden einzulegen. ■

Leipzig, 04.06.2021
gez. Sylvia Scheffer, 

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung eines Vorbe-
scheids für das Vorhaben: Vorbescheid: „Ersatzneubau eines Kon-

sum-Supermarktes mit darüber liegendem Wohnen und Tiefgarage, 
Grassistraße 13“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstücke 3093/18, 

3093/c, 3093/15, 3093/14, 3093/12, 3093/10

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 31.05.2021 unter dem Akten-
zeichen 63-2021-004324-BV-63.20-JAP einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
(1) Der Vorbescheid mit der Beantwortung einzelner Fragen für das Vor-

haben – Vorbescheid: „Ersatzneubau eines Konsum-Supermarktes 
mit darüber liegendem Wohnen und Tiefgarage, Grassistraße 13“, 
Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstücke 3093/18, 3093/c, 3093/15, 
3093/14, 3093/12, 3093/10, ist erteilt.

(2) Bestandteil der Entscheidung sind die in dem Vorbescheid auf-
geführten und mit der Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Zentrum/Sonderbauten, SG 
Zentrum; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: 
Prager Straße 118-122, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung des Vorbescheides an die Eigentümer benachbarter 

Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen der Vorbescheid 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 
Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung des Vorbescheides an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Den vollständigen Bauvorbescheid und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 92 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Anbau von Balkonanlagen und 
Herstellung einer Feuerwehrzufahrt – Instandsetzung und  

Modernisierung Mehrfamilienhaus, Hardenbergstraße 8, 10“,  
Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 3655

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 02.06.2021 unter dem Aktenzei-
chen 63-2020-015654-VV-63.42-GKA einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
(1 Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Anbau von Balkonan-

lagen und Herstellung einer Feuerwehrzufahrt – Instandsetzung 
und Modernisierung Mehrfamilienhaus Hardenbergstraße 8, 10“, 
Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 3655 im Genehmigungsver-
fahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) 
ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden keine Abweichungen, Ausnahmen 
und Befreiungen zugelassen.

(3) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auf-
lagenvorbehalte.

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für Bau-
ordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG Südost; Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-52 43 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

mailto:info@leipzig.de-mail.de
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau eines Einfamilienhauses 
(Doppelhaushälfte), Auenblickstraße 45“, Leipzig

Gemarkung Stahmeln, Flurstück 180/31
Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leip-
zig hat als untere Bauaufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2021-002120-VV-63.30-HAS einen Bescheid mit folgendem ver-
fügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau eines Einfami-

lienhauses (Doppelhaushälfte), Auenblickstraße 45“, Leipzig, Ge-
markung Stahmeln, Flurstück 180/31 im Genehmigungsverfahren 
nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist 
erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auf-
lagenvorbehalte. 

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, SG Nordwest; Martin-Lu-
ther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 72 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau Logistikzentrum mit 
Büro- und Sozialflächen, Alte Seehausener Straße 1“,  

Leipzig, Gemarkung Hohenheida,  
Flurstücke 227/2, 228/4, 228/5, 228/8, 229/4, 230/8, 235/2

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 02.06.2021 unter dem Aktenzei-
chen 63-2020-006161-SB-63.22-CHC einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
(1) Die 3. Teilbaugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau Logistik-

zentrum mit Büro- und Sozialflächen, Alte Seehausener Straße 1“, 
Leipzig, Gemarkung Hohenheida, Flurstücke 227/2, 228/4, 228/5, 
228/8, 229/4, 230/8, 235/2 im Genehmigungsverfahren nach § 64 
Sächsische Bauordnung (Sonderbau) ist in folgendem Umfang er-
teilt: 

 die Errichtung des Nordbaukörpers DC1 mit folgenden Ausbau-

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

gewerken:  
- Ausstehende Rohbauarbeiten und Betonage
- TGA Installationen – Ausbauarbeiten

 die Herstellung der Außenanlagen und Nebenanlagen zugehörig 
zum Nordbaukörper DC1:
- Außenanlagen und Verkehrsflächen (auf dem Baugrundstück) 
- Einbauten der Außenanlagen (Raucherunterstände (§61 BauNVO 

verfahrensfrei) + Fahrradunterstände) 
- Pförtnergebäude, Sprinklerzentrale und Sprinklertank
sowie der Grünflächen für das gesamte Baugrundstück

(2) Die Teilbaugenehmigung enthält Auflagen 
(3) Bestandteil der Teilbaugenehmigung sind die in der Teilbaugenehmi-

gung aufgeführten und mit der Teilbaugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für Bau-
ordnung und Denkmalpflege, Abt. Zentrum/Sonderbauten, SG Son-
derbauten; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: 
Prager Straße 118-122, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Teilbaugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Teil-
baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Teilbaugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem 
Tag dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Teilbaugenehmigung und die Verfahrensakte kön-
nen im Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäu-
deabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung bei der Bauberatung des 
Amtes für Bauordnung und Denkmalpflege unter der Telefonnummer: 
0341/123-89 22 oder E-Mail abd.bauberatung@leipzig.de gebeten. ■

mailto:info@leipzig.de-mail.de
mailto:abd.bauberatung@leipzig.de
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau einer Wohnanlage  
bestehend aus 3 Gebäudekörpern mit insgesamt 6 Hauseingängen,  

6 Treppenhäusern und gemeinsamen Hausanschluss sowie Neubau von  
2 Tiefgaragen, Lange Reihe, Holzhäuser Straße, Baumeyerstraße“, Leipzig

Gemarkung Stötteritz, Flurstücke 209a, 210, 211, 213, 214

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 05.05.2021 unter dem Aktenzei-
chen 63-2020-005840-VV-63.42-BRE einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
(1 Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau einer Wohnanlage 

bestehend aus 3 Gebäudekörpern mit insgesamt 6 Hauseingängen, 
6 Treppenhäusern und gemeinsamen Hausanschluss sowie Neubau 
von 2 Tiefgaragen, Lange Reihe, Holzhäuser Straße, Baumeyerstra-
ße“, Leipzig, Gemarkung Stötteritz, Flurstücke 209a, 210, 211, 213, 
214, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen zu-

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

gelassen:
 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 

aus § 6 SächsBO (Abstandsflächen, Abstände):
 Die erforderlichen Abstandsflächen der Wohnanlage, die auf Greund 

der Blockrandschließung 
 Teilweise auf die Nachbarflurstücke Nr. 212, 215 und 216 fallen, 

werden reduziert und enden an der Grundstücksgrenze zu den 
gen. Flurstücken.

(3) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.
(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für Bau-
ordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG Südost; Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 08 gebeten. ■

mailto:info@leipzig.de-mail.de
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau eines  
Einfamilienhauses mit Stellplätzen, Zucholdweg“, Leipzig,  

Gemarkung Sommerfeld, Flurstück 128/72

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 08.06.2021 unter dem Aktenzei-

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

chen 63-2021-003589-VV-63.42-KKE einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau eines Einfami-

lienhauses mit Stellplätzen, Zucholdweg“, Leipzig, Gemarkung 
Sommerfeld, Flurstück 128/72 im Genehmigungsverfahren nach 
§ 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Befreiungen:
 Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch von den Festsetzungen 

des Bebauungsplanes Nr. E-164 „Südlich der B6“ über die Geschos-
sigkeit der Gebäude dahingehend, dass anstelle dreier, einzig zwei 
Vollgeschosse errichtet werden.

 Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes Nr. E-164 „Südlich der B6“ über die Baulinie 
dahingehend, dass diese vom Gebäude unterschritten wird.

(3) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auf-
lagenvorbehalte.

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für Bau-
ordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG Südost; Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 67 gebeten.■

mailto:info@leipzig.de-mail.de
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung von Gebäudeteilen 
eines eingeschossigen Gebäudekomplexes von Büro und Verkaufs- 

räumen als Tagespflegeinrichtung mit 15 Plätzen,  
Bornaische Straße 134“, Leipzig, Gemarkung Lößnig, Flurstück 16/13

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leip-
zig hat als untere Bauaufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2021-001429-SB-63.42-GKA einen Bescheid mit folgendem ver-
fügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben:„Umnutzung von Ge-

bäudeteilen eines eingeschossigen Gebäudekomplexes von Büro 
und Verkaufsräumen als Tagespflegeinrichtung mit 15 Plätzen, 
Bornaische Straße 134“, Leipzig,Gemarkung Lößnig, Flurstück 
16/13,im Genehmigungsverfahren nach § 64 Sächsische Bauordnung 
(Sonderbau) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen.
(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für Bau-
ordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG Südost; Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-52 43 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)
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